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Allgemeine Verkaufsbedingungen 

 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Ver-
kaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichen-
der Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages 
getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 
BGB. 

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen - Vertragsschluss 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Be-
stellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung. Ist 
die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 
Wochen annehmen. 

(2) An zur Verfügung gestellten Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, 
die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer aus-
drücklichen schriftlichen Zustimmung. 

(3) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, 
wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 

(4) Unsere Angestellten sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zu-
sicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrags hinausgehen. Geschäftsführer 
gelten nicht als Angestellte. 

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen - Zahlung 

(1) Soweit sich aus dem diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrundeliegenden Vertrags-
verhältnis nichts anderes ergibt, gelten hinsichtlich unseren Preisen und Zahlungsbedingungen nach-
folgende Bestimmungen. 

(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, 
ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 

(3) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzli-
cher Höhe am Tag der Rechnungstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

(4) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 

(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der vereinbarte Kaufpreis net-
to (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Hinsichtlich Werk-
lohnforderungen sind wir in Abweichung zu § 632a BGB berechtigt, Abschlagsrechnungen monatlich 
und nach Baufortschritt zu stellen; eine Sicherheitsleistung ist nicht notwendig. Es gelten die gesetzli-
chen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. 

(6) Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Vertragspartners Zahlungen zu-
nächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen; wir werden den Vertragspartner über die Art der er-
folgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, 
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die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzu-
rechnen. 

(7) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle von 
Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. 

(8) Gerät der Vertragspartner in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab 
Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz als pauschalen Schadensersatz zu 
verlangen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Vertragspartner eine geringere Belastung 
nachweist; der Nachweis eines höheren Schadens durch uns ist zulässig. 

(9) Wenn uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Vertragspartners in Frage 
stellen, insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn uns ande-
re Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Vertragspartners in Frage stellen, so sind 
wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn wir Schecks angenommen haben. 
Wir sind in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlan-
gen. 

(10) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurück-
behaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis be-
ruht. 

§ 4 Liefer- und Leistungszeit 

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen 
voraus. Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, be-
dürfen der Schriftform. 

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Er-
füllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbe-
halten. 

(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, 
so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwen-
dungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs 
oder einer zufälligen Verschlechterung der Sache spätestens in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, 
in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Vertrag ein Fix-
geschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den ge-
setzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde 
berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall ge-
raten ist. 

(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von 
uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden 
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer 
von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(7) Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, 
die uns die Lieferung/ Leistung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich ma-
chen - hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn 
sie bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten -, haben wir auch bei verbindlich 
vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leis-
tung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder 
wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 

(8) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Vertragspartner nach angemesse-
ner Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. 
Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so kann der Vertrags-
partner hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände können wir 
uns nur berufen, wenn wir den Vertragspartner unverzüglich benachrichtigen. 



Staudinger GmbH 

AGB Verkauf Stand: 01.05.2005 

(9) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lie-
ferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist 
aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt. 

(10) Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten haben 
oder uns in Verzug befinden, hat der Vertragspartner Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in 
Höhe von 1/2% für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des 
Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Ein entsprechender tat-
sächlicher Schaden muss vom Kunden nachgewiesen werden. Darüber hinausgehende Ansprüche 
sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit von uns. 

(11) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten. 

(12) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn die Teillieferung 
oder Teilleistung ist für den Vertragspartner nicht von Interesse. 

§ 5 Gefahrenübergang – Verpackungskosten 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ verein-
bart. 

(2) Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen. Soweit nichts ver-
einbart ist, werden Verpackungen von uns nicht zurückgenommen. 

(3) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung ein-
decken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde. 

§ 6 Mängelhaftung 

(1) Die Produkte werden frei von Fabrikations- und Materialmängeln geliefert; die Frist für die Gel-
tendmachung der Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Lieferung der Produkte. 

(2) Werden unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produk-
ten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Origi-
nalspezifikationen entsprechen, so entfallen Ansprüche wegen Mängel der Produkte, wenn der Ver-
tragspartner eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den 
Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt. 

(3) Der Vertragspartner muss unserer Kundendienstleitung Mängel unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch 
bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns unverzüglich 
nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. 

(4) Im Falle einer Mitteilung des Vertragspartners, dass die Produkte einen Mangel aufweisen, ver-
langen wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten, dass: 

a) das mangelhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und anschließender Rücksendung an uns ge-
schickt wird; 

b) der Vertragspartner das mangelhafte Teil bzw. Gerät bereithält und einer unserer Service-
Techniker zum Vertragspartner geschickt wird, um die Reparatur vorzunehmen. 

Falls der Vertragspartner verlangt, dass Nachbesserungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort 
vorgenommen werden, können wir diesem Verlangen entsprechen, wobei ausgetauschte Teile nicht 
berechnet werden, während Arbeitszeit und Reisekosten zu unseren Standardsätzen zu bezahlen 
sind. 

(5) Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Vertragspartner nach sei-
ner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. 

(6) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. 

(7) Ansprüche wegen Mängel gegen uns stehen nur dem unmittelbaren Vertragspartner zu und sind 
nicht abtretbar. 
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§ 7 Gesamthaftung 

(1) Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich uner-
laubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vor-
liegt. 

(2) Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur 
Höhe des vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen, 
aus Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht 
verlangt werden, es sei denn, ein von uns garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, 
den Vertragspartner gegen solche Schäden abzusichern. 

(3) Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für Ansprü-
che, die wegen arglistigen Verhaltens unsererseits entstanden sind, sowie bei einer Haftung für ga-
rantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

(4) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für unsere Angestellten, 
Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Ge-
schäftsverbindung mit dem Kunden vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die gelieferte Sache zurückzunehmen. In der Zurücknahme 
der Sache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der gelieferten Sache 
zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüg-
lich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Sache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er ver-
pflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde 
diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der 
Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu er-
statten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 

(4) Der Kunde ist berechtigt, die gelieferte Sache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkau-
fen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich 
MWSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Sache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft 
worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. 
Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns je-
doch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf 
Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist 
aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Un-
terlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der gelieferten Sache durch den Kunden wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so er-
werben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der gelieferten Sache 
(Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die 
unter Vorbehalt gelieferte Sache. 

(6) Wird die gelieferte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der geliefer-
ten Sache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum über-
trägt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 
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(7) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die 
durch die Verbindung der gelieferten Sache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit frei-
zugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 
10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

§ 9 Konstruktionsänderungen 

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; wir sind jedoch 
nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen. 

§ 10 Geheimhaltung 

Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die uns im Zusammenhang mit 
Angeboten oder Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich. 

§ 11 Verschwiegenheitspflicht 

(1) Der Vertragspartner ist verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Be-
gründung oder Ausführung des Vertrages zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei 
denn, dass wir ihn vorher von dieser Verpflichtung entbinden. Die Verschwiegenheitspflicht besteht 
auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. 

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Vertrags-
partners. 

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverpflichtungen bleiben unberührt. 

§ 12 Gerichtsstand – Erfüllungsort 

(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berech-
tigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausge-
schlossen. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfül-
lungsort. 

 


